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Herrn
Präsidenten des Bundesrates

Parlament
1017 Wien

Die Bundesräte Dr. Obrecht, Genossinnen und Genossen  haben am 2. Oktober 2024 unter
der Nr.  4294/J-BR an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Werbe-
und  PR-Ausgaben  der  Bundesregierung  im  3.  Quartal  2024“  gerichtet.  Diese  Anfrage
beantworte ich wie folgt:

Zu 1, 3, 3a, 3b, 4 und 6:

Dazu  verweise  ich  auf  meine  Ausführungen  in  Beantwortung  der  parlamentarischen
Anfrage Nr. 4312/J-BR.

Zu 2, 2a bis 2c und 5:

Zur Gewährleistung einer effizienten Personalwerbung des Bundesheeres und zur Erfüllung
der gesetzlichen Verpflichtung zur Information der Bevölkerung über den Wirkungsbereich
des Ressorts werden u.a. Einschaltungen (Inserate) in diversen Medien vorgenommen. Die
bedarfsgerecht erstellten  Informationsinhalte  werden  unter  Berücksichtigung  spezifischer
Kriterien,  wie  Zielgruppe,  Reichweite,  Affinität,  Auflagenhöhe  und  Zeitraum  je  nach
Werbe-  und  Informationsziel  in  einer  großen  Bandbreite  von  Print-Medien  und  /  oder
Online-Medien geschaltet. Grundlage für die Informationstätigkeit ist die gemäß Teil 1 der
Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986 bestehende Verpflichtung, die österreichische
Bevölkerung über den jeweiligen Ressortbereich zu informieren.  Zu Aufträgen betreffend
aller Medienkooperationen des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV), wird
auf die halbjährlichen Veröffentlichungen der Kommunikationsbehörde Austria nach dem
Medienkooperations-  und  -förderungs-Transparenzgesetz  (MedKF-TG),  BGBl. I Nr.
125/2011  (geändert  mit  BGBl. II 50/2023)  verwiesen.  Die  vom  BMLV  eingemeldeten
Daten sind vollständig und werden dem Gesetz entsprechend umfassend der Öffentlichkeit
zugänglich  beziehungsweise  transparent  gemacht.  Jede  andere  Form der  Erfassung  von
Mediadaten würde dem oben angeführten Gesetz widersprechen.
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Zu 7:

Im  dritten Quartal  2024 sind Kosten für Medientrainings für Bedienstete des BMLV in
Höhe von 6.852 Euro bei der Firma Intomedia Medientraining GmbH und in Höhe von
1.920 Euro bei der Firma Bernd Sebor GmbH entstanden.

Mag. Klaudia Tanner
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